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Deutsche Kirchen beuten Staat aus
In Deutschland sind nicht nur die Kirchenaustritte geringer als in Ästerreich, es sind auch die staatlichen Zahlun-
gen an die Kirchen hÅher. Unter dem Vorwand, dass vor rund zweihundert Jahren im damaligen Feudalsystem ir-
gendwelche KirchenbesitztÇmer an weltliche Feudalherren Çbergeben werden mussten, kassiert man bis heute 
Jahr fÇr Jahr immense Summen Steuergeldern. Die HUMANISTISCHE UNION legte nun ein Papier vor: die Kirchen ha-
ben genug kassiert, die Einstellung dieser Zahlungen ist ohne Abfindungen mÅglich. Hier die Zusammenfassung 
dazu: So beuten in Deutschland die Kirchen den Staat und seine BÇrger aus. Es muss damit Schluss sein! Dazu 
zuerst ein Artikel aus der TAZ, der die Sache kurz zusammenfasst, dann ein h/pd-Bericht Çber die Forderungen 
der HUMANISTISCHEN UNION.

Es ist an der Zeit, die Staatsgelder an die Volkskirchen abzuschaffen

Dieses Geld stinkt
KOMMENTAR VON PHILIPP GESSLER 

Es ist schwer verst�ndlich, dass die gro�en Volkskirchen in Deutschland jedes Jahr betr�chtliche Millionenbetr�ge 
erhalten - weil Napoleon vor mehr als 200 Jahren einen gro�en Teil des Heiligen R�mischen Reiches Deutscher 
Nation erobert hatte, er im Zuge der damaligen S�kularisierung zun�chst nicht auf die Idee kam, sich vom Papst 
zum Kaiser der Franzosen weihen zu lassen, und sich die deutschen F�rsten an Kirchengut einen Ausgleich f�r 
den Landverlust suchten. 

Zur Erinnerung: Die "Staatsleistungen" an die gro�en Kirchen sollten schon laut Weimarer Verfassung m�glichst 
schnell abgeschafft werden. Es w�re an der Zeit, dies endlich auch zu tun. Oder, um es f�r die katholische Kirche 
auf Latein zu sagen: Haec pecunia olet - dieses Geld stinkt. 

Es ist am Ende zwar nur recht und billig, dass der Staat an die Kirche Geld �berweist - allerdings nur dort, wo sie 
f�r Leistungen einspringt, die er selbst nicht oder nur teurer tragen kann. Auch der Einzug der Kirchensteuer 
durch den Staat ist nicht v�llig abwegig, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens dar�ber gibt, dass die Arbeit 
der Kirchen vor allem im Sozialwesen und in der Bildung einen gesamtgesellschaftlichen Wert hat. 

Anders bei den Staatsleistungen: Hier ist nur noch schwer zu argumentieren, dass der Staat trotz jahrzehntelanger 
�berweisungen immer noch nicht genug gezahlt h�tte, um die Sch�den der S�kularisierung f�r die Kirchen aus-
zugleichen. 

Die Kirchen sollten sich nicht darauf ausruhen, dass sie rechtlich hier sicher sind, solange niemand die Sache in 
Karlsruhe im Zuge einer Normenkontrollklage juristisch durchk�mpft. Die Kirchen sollten anders ticken. Biblisch 
gesprochen: Auch S�hneleistungen haben ihr Ende. Ewig schmort niemand im Fegefeuer. Auch der Staat nicht.

Staatsleistungen: Die Rechnung ist beglichen
BERLIN. (hpd) Die Humanistische Union (HU) pr�sentierte 
die Ergebnisse einer von ihr initiierten Untersuchung �ber 
die Staatsleistungen an die evangelische und katholische 
Kirche, die seit 1949 von den Bundesl�ndern bezahlt wur-
den: 14 Mrd. Euro. Ebenso sind in der DDR Staatsleistungen 
bezahlt worden: 630 Mio. Mark. Die B�rgerrechtsorganisa-
tion legte einen Gesetzent-
wurf f�r die ersatzlose Abl�-
sung der Staatsleistungen 
vor.

Der Gesch�ftsf�hrer der 
Humanistischen Union, Sven 
L�ders, betonte, dass die 

Humanistische Union kein Weltanschauungsverband sei und von den Fragen der 
Staatsleistungen in keiner Weise ber�hrt werde, sie bekomme keine derartigen 
Zahlungen. Als B�rgerrechtsorganisation kritisiere sie die fehlende Umsetzung ei-
nes Verfassungsauftrages, eines Verfassungsbefehls, dessen seit 91 Jahren fehlen-
de Umsetzung sich zudem in einer immer st�rker werdenden Diskrepanz zum sich 
stetig vergr��ernden Anteil der Konfessionsfreien in der Bev�lkerung befindet.
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Insofern sind die Adressaten der Forderungen der Humanistischen Union die Parlamente und die Politiker. Wenn 
die Kirchen sich davon betroffen f�hlten, sei das nicht zu vermeiden, im Focus stehen jedoch die Parlamente und 
die Parteien. Sie sind aufgefordert, die Verfassungsgrunds�tze zu beachten und �berf�llige Verfassungsauftr�ge zu 
realisieren.

Johann-Albrecht Haupt und Carsten Frerk, aufgrund deren Re-
cherche die Humanistische Union die Zahlen ermittelt hatte be-
richteten �ber ihre Erfahrungen und die Ergebnisse. Unter dem 
Titel „Nichts Wissen und nichts wissen wollen“ berichtete 
Haupt �ber die Bem�hungen der Humanistischen Union um eine 
Bestandsaufnahme der Staatsleistungen an die Kirchen mithilfe 
der Bundesl�nder. Alle angeschriebenen Kultusministerien sahen 
sich nicht in der Lage, die Zahlungen in ihrem Bundesland zu 
ermitteln. Auch �ber die L�nderparlamente und die Kirchen wa-

ren die Zahlen nicht beizubringen. Es sei auch der Eindruck entstanden, als ob die verschiedenen Stellen sich ab-
gesprochen h�tten, da die Formulierungen in der Korrespondenz teilweise identisch waren. Frerk berichtete, wie 
er und seine Frau dann in der Staatsbibliothek innerhalb von einer Woche die Zahlen aus den dort vorhandenen 
Haushaltspl�nen der Bundesl�nder recherchiert h�tten.

Die Ergebnisse: Beide Kirchen zusammen haben demnach seit dem Zweiten Weltkrieg von den deutschen L�n-
dern (mit Ausnahme von Hamburg und Bremen) Staatsleistungen in H�he von rund 14 Milliarden Euro erhalten.

Dabei zeigen sich erstaunliche Unterschiede zwischen den Bundesl�ndern wie zwischen den beiden Kirchen. 
W�hrend Bremen und Hamburg nichts, das Saarland j�hrlich nur 59 Cent und Nordrhein-Westfalen 1,18 Euro 
leisten, kommen Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt auf �ber 12 Euro je Einwohner und Jahr. In den neuen 
Bundesl�ndern werde durchschnittlich pro Kopf erheblich mehr geleistet als in den alten L�ndern. Insgesamt habe 
die evangelische Kirche deutlich mehr Geld (7,5 Mrd. Euro) erhalten als die katholische Kirche (6,4 Mrd. Euro).

„Diese Daten zeigen einmal mehr, dass die Begr�ndung der Staatsleistungen mit historischen Entsch�digungsan-
spr�chen reine Makulatur ist“, so Carsten Frerk anl�sslich der Vorstellung der Daten. „Die H�he der Staatsleis-
tungen hing vielmehr vom Verhandlungsgeschick der kirchlichen Vertreter ab.“

Die Autoren ermittelten erstmals auch die Staatsleistungen der DDR. Jene stellte die fragw�rdigen Staatsleistun-
gen nicht ein, sondern zahlte in den 40 Jahren ihres Bestehens rund 630 Millionen DDR-Mark an evangelische 
und katholische Kirche.

Anl�sslich dieser Zahlungsbilanz legt die Humanistische Union einen Gesetzentwurf f�r die ersatzlose Ausset-
zung der Staatsleistungen vor. Dazu erkl�rt deren Vorstandsmitglied Johann-Albrecht Haupt: „Die Abl�sung der 
Staatsleistungen wurde bisher stets mit Verweis darauf abgewehrt, dass der Staat nicht in der Lage sei, die bei ei-
ner Abl�sung f�lligen Entsch�digungen zu zahlen. Diese Rechnungen lassen jedoch au�er acht, wie viel die L�n-
der seit 1919 an die Kirchen entrichtet haben. Die seit dem Inkrafttreten des Verfassungsgebotes zur Abl�sung ge-
leisteten Zahlungen betrachten wir als Abl�seleistungen.“

Nachdem von kirchlicher Seite Entsch�digungen von ca. 12 Milliarden Euro gefordert wurden, sei die Abl�sung 
bereits �berzahlt – zumal in der jetzt ermittelten Nettosumme von 14 Milliarden Euro (ohne Inflationsausgleich) 
weder die Zahlungen zwischen 1920 und 1946 noch die von der DDR entrichteten Staatsleistungen ber�cksichtig 
seien

Eine Fortsetzung der Zahlungen widerspr�che aus Sicht der B�rgerrechtsorganisation Buchstaben und Geist unse-
rer Verfassung, die seit 1919 eine Abl�sung der Staatsleistungen als Teil der Trennung von Staat und Kirche vor-
schreibt. Eine Aussetzung der Staatsleistungen sei auch aus haushalterischer Sicht dringend geboten, so Johann-
Albrecht Haupt: „Es kann nicht sein, dass die hoch verschuldeten �ffentlichen H�nde in verfassungswidriger Wei-
se j�hrlich 460 Millionen Euro an zwei Kirchen zahlen, die selbst schuldenfrei, 
verm�gend und zudem in der Lage sind, sich durch die von ihnen festzusetzen-
de Kirchensteuer mit einem Aufkommen von rund 9 Milliarden Euro j�hrlich 
selbst zu finanzieren.“ Nachdem inzwischen selbst die Evangelische Kirche 
Deutschlands und die Deutsche Bischofskonferenz erkl�rt haben, dass sie einer 
Abl�sung der Staatsleistungen nicht im Wege st�nden, sei die Zeit f�r ein Ab-
l�segesetz reif. Die Humanistische Union fordert deshalb den Bundesgesetzge-
ber auf, den Verfassungsauftrag umgehend zu erf�llen.

Johann-Albrecht Haupt: „Es muss in Deutschland aufh�ren, das der Staat all-
gemeine Leistungen an katholische und evangelische Kirchen zahlt, die zwar 
einen historischen Hintergrund haben, der Zusammenhang dazu aber l�ngst ver-
loren gegangen ist. In Hinblick auf die heutige religions-soziologische Zusam-
mensetzung der Bev�lkerung ist es nicht hinnehmbar, dass der Staat Zahlungen 
an die Kirchen leistet, die diesen nicht zustehen.“
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hpd: „Habe ich Sie richtig verstanden, das von der HU heute vorgestellte Thema ist nicht nur an den allgemein 
interessierten B�rger gerichtet sondern speziell die Politiker sind angesprochen?“
„Ja, Staatsleistungen sind eine politische Frage, die es zu diskutieren gilt und die dann m�glichst gel�st werden 
sollte. Das Problem besteht darin, dass 90 Jahre geschwiegen und der Verfassungsauftrag nicht geregelt wurde. 
Das mu� ein Ende haben nachdem auch die Vorherrschaft der Kirche auch beendet war.“

„Ist dadurch, dass 90 Jahre geschwiegen wurde �berhaupt noch eine Chance, das Thema aufzugreifen?“
„Das kann ich nicht ausschlie�en, dass eventuell die Zeit dar�ber hinweg gegangen ist. Aber es bleibt die Tatsa-
che, dass die Verfassung nach wie vor etwas anderes von uns verlangt.“

„Angesprochen sind Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Sagen die selber etwas dazu oder ist das 
Thema f�r die evangelische wie die katholische Kirche neu?“
„Die Kirchen rechnen wohl damit, dass das Thema er�rtert wird. Sie rechnen aber schlimmsten falls damit, dass 
sie einen gr��eren Geldbetrag als Abl�sungszahlung erhalten und bestenfalls, dass die Zahlungen weiter gehen.“

„Bestenfalls? Es sind ja nun Milliarden gezahlt worden, die es laut Verfassungsauftrag abzul�sen galt.“
„Es ist in einer Zeit der knappen Haushalte eine Frage, die uns alle interessieren sollte. Die Kirchen nehmen keine 
R�cksicht auf den Steuerzahler und auf die Finanzknappheit des Haushalts und der �ffentlichen H�nde. Wir B�r-
ger sollten das vermehrt tun und ich hoffe, dass eine Diskussion in Gang kommt.“

„Wenn ein Verfassungsbruch im Raum steht, wieso haben die Juristen sich bisher nicht mit diesem Thema be-
sch�ftigt?“
„Die Juristen, die in dem Bereich des Staats-Kirchen-Rechts geh�ren nahezu zu 100 % einer der beiden beg�nstig-
ten Kirchen an. Es gibt keine Staatskirchenrechtler, so nennen sie sich, die keiner Kirche angeh�ren oder einer 
Kirche nahe stehen. Das gleiche gilt auch f�r die Richter am Bundesverfassungsgericht, die sich mit diesen Fragen 
zu befassen haben.“

Vielen Dank.

Die Fragen stellte Evelin Frerk.

Internetportal Staatsleistungen
Anl�sslich der Pressekonferenz der Humanistischen Union ist das Internetportal www.staatsleistungen.de frei ge-
schaltet worden, dass dazu dient, alle Zahlen, Daten und Fakten zu den Staatsleistungen in Deutschland seit 1919 
zu dokumentieren.

Unter der Rubrik „Daten & Fakten“ finden sich die Tabellen mit den Zahlungen der Bundesl�nder seit 1949, die 
Umrechnungen pro Kopf und Kirchenmitglieder, die Anteile der Bundesl�nder, die Zahlungen der DDR von 1949 
bis 1989 und die Zahlungen in Bayern und Preu�en von 1919 bis 1948.

Unter der Rubrik „Geschichte & Recht“ ist begonnen worden, aus Dokumenten die f�r die Staatsleistungen wich-
tigen Passagen im Zusammenhang zu dokumentieren, um das Auffinden der entsprechenden Dokumente, die zum 
Teil nur schwer zug�nglich in den Staatsarchiven lagern, zu erleichtern.

Unter der Rubrik „Medien & Meinungen“ finden sich dann weitere Informationen, Zusammenfassungen und Dar-
stellungen, sowie ein Pressespiegel und Videos zum Thema der Staatsleistungen.

Friedrich Simmern - h/pd 11447

www.staatsleistungen.de

